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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemische 

Produktname : Power Out – Upholstery Cleaner 

Zerstäuber : Aerosol 
 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Für die Allgemeinheit bestimmt 

Hauptverwendungskategorie : Verwendung durch Verbraucher 

Verwendung des Stoffes/des Gemischs : Auto-Pflege-Produkte. 
 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Turtle Wax Europe Limited 
4th Floor Alaska House, Atlantic Park, 
Liverpool, L30 4AB - United Kingdom 
T +44 151 530 4740 
MSDS@turtlewaxeurope.com 

 

1.4. Notrufnummer 

Notrufnummer : +44 151 530 4740 
Nur Bürozeiten 08:30 - 17:00 

 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer 

Deutschland Giftnotruf der Charité 
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 30 
12203 Berlin 

+49 (0) 30 19240 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Gemische/Stoffe: SDB EU 2015: Gemäß Vorschrift (EU) 2015/830 (Anhang II der 
REACH-Verordnung) 

Aerosol 1 H222;H229   

Eye Irrit. 2 H319   
   

Volltext der Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise: siehe Kapitel 16 
 

 
 

 
  
 

 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Zusätzliche KennzeichnungZusätzlich anzugebende Einstufung(en)  

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 

GHS02 

 

GHS07 

    

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Gefahrenhinweise (CLP) : H222 - Extrem entzündbares Aerosol 
H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten 
H319 - Verursacht schwere Augenreizung 

Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 
P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen 
fernhalten. Nicht rauchen 
P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen 
P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch 
P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen 
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen 
P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen 
P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F 
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aussetzen 
 

   
 
 

 

2.3. Sonstige Gefahren 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen 
sowie schädliche Wirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 

: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 
Verursacht schwere Augenreizung. 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 
 

 

3.2. Gemische 
 

 

 

 
 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Kohlenwasserstoffe, C3-4-reich, Erdöldestillat, Gase aus der 
Erdölverarbeitung, [komplexe Kombination von 
Kohlenwasserstoffen, hergestellt durch Destillation und 
Kondensation von Rohöl; besteht aus Kohlenwasserstoffen mit 
Kohlenstoffzahlen im Bereich von C3 bis C5, vorwiegend C3 
bis C4] 

(CAS-Nr.) 68512-91-4 
(EG-Nr.) 270-990-9 
(EG Index-Nr.) 649-083-00-0 

1 - 20 Press. Gas 
Flam. Gas 1, H220 

Sodium N- lauroylsarcosinate (CAS-Nr.) 137-16-6 
(EG-Nr.) 205-281-5 

< 10 Eye Dam. 1, H318 

Methyl 9-dodecenoate (9-dodecenoic acid methyl ester) (CAS-Nr.) 39202-17-0 < 1 Aquatic Acute 1, H400 

Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides (CAS-Nr.) 308062-28-4 
(EG-Nr.) 608-528-9 

< 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 2, H411 

 

 

 
 

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 
  

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Symptomen 
der Atemwege: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort gründlich mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : If swallowed, do NOT induce vomiting. Reichlich Wasser trinken. Bewusstlosen Menschen 
niemals oral etwas zuführen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Schäden nach Einatmen : Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung durch Einatmen zu 
erwarten. 

Symptome/Schäden nach Hautkontakt : Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Hautgefährdung zu erwarten. Kann 
leichte Reizung verursachen. 

Symptome/Schäden nach Augenkontakt : Augenreizung. 

Symptome/Schäden nach Verschlucken : Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung durch Verschlucken zu 
erwarten. Kann Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auslösen. 

 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid. 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen Wasservollstrahl verwenden. 
 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Extrem entzündbares Aerosol. 

Explosionsgefahr : Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 

Reaktivität im Brandfall : Nicht bekannt. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlendioxid. Kohlenmonoxid. 
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5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Brandschutzvorkehrungen : Umgebung räumen. 

Löschanweisungen : Umgebung räumen. Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. Für 
Umgebungsbrände geeignete Löschmittel verwenden. 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-
unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Use appropriate personal protection equipment (PPE). 

Notfallmaßnahmen : Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. Verunreinigten Bereich lüften. Gas, 
Rauch, Dampf, Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 
8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". Berührung 
mit den Augen und der Haut vermeiden. Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 

Notfallmaßnahmen : Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. Umgebung belüften. 
 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Verunreinigten Bereich lüften. Verschüttete Mengen aufnehmen. Verschüttete Flüssigkeit mit 
Absorptionsmittel aufnehmen. Zur Entsorgung in einen geeigneten Abfallcontainer geben 
gemäß den abfallrechtlichen Bestimmungen geben (s. Abschnitt 13). Nur funkenfreies 
Werkzeug verwenden. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 
 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". Entsorgung von Festen 
Stoffen oder Rückständen: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung". 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Persönliche Schutzausrüstung tragen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 
Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter steht unter Druck: 
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Nicht gegen offene 
Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 

Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die 
Hände waschen. 

 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht 
Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Kühl halten. 

Unverträgliche Materialien : Direkte Sonnenbestrahlung. Zündquellen. 

Lager : Vor Hitze schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. 

Verpackungsmaterialien : Nur im Originalbehälter aufbewahren. 
 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Auto-Pflege-Produkte. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

8.1. Zu überwachende Parameter 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 
 

 

 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen : Angemessene Lüftung sicherstellen. 

Persönliche Schutzausrüstung : Nicht erforderlich bei normaler Handhabung. 
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Materialien für Schutzkleidung : Nicht erforderlich bei normaler Handhabung 

Handschutz : Nicht erforderlich bei normaler Handhabung 

Augenschutz : Ein Augenschutz nur dort notwendig, wo heiße Flüssigkeit verspritzt oder versprüht wird 

Haut- und Körperschutz : Nicht erforderlich bei normaler Handhabung 

Atemschutz : Nicht erforderlich bei ausreichender Belüftung 

Begrenzung und Überwachung der 
Umweltexposition 

: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Begrenzung und Überwachung der 
Verbraucherexposition 

: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssigkeit 
  

Aussehen : Aerosol. 

Farbe : Charakteristisch. 
  

Geruch : Charakteristisch. 
  

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 
  

pH-Wert : Keine Daten verfügbar 
  

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verfügbar 
  

Schmelzpunkt : Nicht anwendbar 
  

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Siedepunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Flammpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Entzündlichkeit (fest, gasförmig) : Extrem entzündbares Aerosol 
  

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 
  

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 
  

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 
  

Löslichkeit : Keine Daten verfügbar 
  

Log Pow : Keine Daten verfügbar 
  

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 
  

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 
  

Explosive Eigenschaften : Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 
  

Brandfördernde Eigenschaften : Nicht anwendbar. 
  

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 
  

 

9.2. Sonstige Angaben 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 

10.1. Reaktivität 

Extrem entzündbares Aerosol. 
 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Kontakt mit heißen Oberflächen vermeiden. Wärme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Zündquellen entfernen. 
 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Oxidationsmittel. 
 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

 

Sodium N- lauroylsarcosinate (137-16-6) 

LD50 oral 2888 mg/kg Körpergewicht 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung. 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 

Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Power Out – Upholstery Cleaner  

Zerstäuber Aerosol 
  
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Allgemein : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es langfristige 
Schäden in der Umwelt. 

Ökologie - Wasser : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es langfristige 
Schäden in der Umwelt. 

 

 

Sodium N- lauroylsarcosinate (137-16-6) 

LC50 Fische 1 > 100 mg/l 
 
 
 

 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Power Out – Upholstery Cleaner  

Persistenz und Abbaubarkeit Keine Daten verfügbar. 
 

 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Power Out – Upholstery Cleaner  

Bioakkumulationspotenzial Nicht festgelegt. 
 

Sodium N- lauroylsarcosinate (137-16-6) 

Log Pow 4.1 
 

12.4. Mobilität im Boden 

Power Out – Upholstery Cleaner  

Ökologie - Boden Keine Daten verfügbar. 
 

 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Andere schädliche Wirkungen : Keine(s) bekannt. 

Zusätzliche Hinweise : Keine weiteren Auswirkungen bekannt 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Örtliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

Verfahren der Abfallbehandlung : Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den lizenzierten Sammlersortieranleitung. 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung 

: Behälter unter Druck. Nicht aufbrechen oder ausbrennen. Auf sichere Weise gemäß den 
lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht 
nach Gebrauch. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
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14.1. UN-Nummer 

UN-Nr. (ADR) : 1950 

UN-Nr. (IMDG) : 1950 

UN-Nr. (IATA) : 1950 

UN-Nr. (ADN) : 1950 

UN-Nr. (RID) : 1950 
 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : DRUCKGASPACKUNGEN 

Offizielle Benennung für die Beförderung 
(IMDG) 

: AEROSOLS 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Aerosols, flammable 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : DRUCKGASPACKUNGEN 

Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : DRUCKGASPACKUNGEN 

Eintragung in das Beförderungspapier (ADR) : UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1, (D) 

Eintragung in das Beförderungspapier (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS, 2.1 
 

14.3. Transportgefahrenklassen 

ADR   

Transportgefahrenklassen (ADR) : 2.1 

Gefahrzettel (ADR) : 2.1 

 

 : 

 

   

IMDG   

Transportgefahrenklassen (IMDG) : 2.1 

Gefahrzettel (IMDG) : 2.1 

 

 : 

 

   

IATA   

Transportgefahrenklassen (IATA) : 2.1 

Gefahrzettel (IATA) : 2.1 

 

 : 

 

   

ADN   

Transportgefahrenklassen (ADN) : 2.2 

Gefahrzettel (ADN) : 2.2 

 

 : 

 

   

RID   

Transportgefahrenklassen (RID) : 2.2 



Power Out – Upholstery Cleaner 
Sicherheitsdatenblatt  
 

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830 
 

19/01/2017 DE (Deutsch)  7/9 
 

Gefahrzettel (RID) : 2.2 

 

 : 

 
 

14.4. Verpackungsgruppe 

Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (IATA) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (ADN) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (RID) : Nicht anwendbar 
 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich : Nein 

Meeresschadstoff : Nein 

Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 
 

    
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

- Landtransport 
  

Klassifizierungscode (ADR)  : 5F 

Sonderbestimmung (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Begrenzte Mengen (ADR) : 1L 

Freigestellte Mengen (ADR) : E0 

Verpackungsanweisungen (ADR) : P207, LP02 

Sondervorschriften für die Verpackung (ADR) : PP87, RR6, L2 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(ADR) 

: MP9 

Beförderungskategorie (ADR) : 2 

Besondere Beförderungsbestimmungen  - 
Pakete (ADR) 

: V14 

Besondere Bestimmungen für die Beförderung - 
Be-, Entladen und Handhabung  (ADR) 

: CV9, CV12 

Besondere Beförderungs-
/Betriebsbestimmungen (ADR) 

: S2 

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D 

- Seeschiffstransport 
  

Sonderbestimmung (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959 

Begrenzte Mengen (IMDG) : SP277 

Freigestellte Mengen (IMDG) : E0 

Verpackungsanweisungen  (IMDG) : P207, LP02 

Sondervorschriften für die Verpackung (IMDG) : PP87, L2 

EmS-Nr. (Brand) : F-D 

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-U 

Ladungskategorie (IMDG) : Keine 

Ladung und Trennung (IMDG) : Protected from sources of heat For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category 
A. Segregation as for class 9 but 'Separated from' class 1 except division 1.4. For AEROSOLS 
with a capacity above 1 litre: Category B. Segregation as for the appropriate sub-division of 
class 2. For WASTE AEROSOLS: Category C. Clear of living quarters. Segregation as for the 
appropriate sub-division of class 2. 

MFAG-Nr : 126 

- Lufttransport 
  

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E0 

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y203 

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 30kgG 

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 203 

Max. PCA Nettomenge (IATA) : 75kg 
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CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 203 

Max. CAO Nettomenge (IATA) : 150kg 

Sonderbestimmung (IATA) : A145, A167, A802 

ERG-Code (IATA) : 10L 

- Binnenschiffstransport 
  

Klassifizierungscode (ADN) : 5A 

Sonderbestimmung (ADN) : 19, 327, 344, 625 

Begrenzte Mengen (ADN) : 1 L 

Freigestellte Mengen (ADN) : E0 

Erforderliche Ausrüstung (ADN) : PP 

Belüftung (ADN) : VE04 

Anzahl blauer Kegel/Lichter (ADN) : 0 

Beförderung verboten (ADN) : Nein 

Unterliegt nicht dem ADN : Nein 

- Bahntransport 
  

Klassifizierungscode (RID) : 5A 

Sonderbestimmung (RID) : 190, 327, 344, 625 

Begrenzte Mengen (RID) : 1L 

Freigestellte Mengen (RID) : E0 

Verpackungsanweisungen  (RID) : P207, LP02 

Sondervorschriften für die Verpackung (RID) : PP87, RR6, L2 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(RID) 

: MP9 

Beförderungskategorie (RID) : 3 

Besondere Beförderungsbestimmungen  - 
Pakete (RID) 

: W14 

Besondere Bestimmungen für die Beförderung - 
Be-, Entladen und Handhabung  (RID) 

: CW9, CW12 

Expressgut (RID) : CE2 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 20 

Beförderung verboten (RID) : Nein 
 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 
 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 
 

Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff 

 

 
 

Detergenzienverordnung : Datenblatt über Inhaltsstoffe: 

Komponente CAS-Nr. % 

Kohlenwasserstoffe, C3-4-reich, Erdöldestillat, Gase aus der Erdölverarbeitung, [komplexe 
Kombination von Kohlenwasserstoffen, hergestellt durch Destillation und Kondensation von 
Rohöl; besteht aus Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen im Bereich von C3 bis C5, 
vorwiegend C3 bis C4] 

68512-91-4 1 - 10% 

SODIUM LAUROYL SARCOSINATE 137-16-6 1 - 10% 

Methyl 9-dodecenoate (9-dodecenoic acid methyl ester) 39202-17-0 0.1 - 1% 

Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides 308062-28-4 0.1 - 1% 
  
 

  

  
 

 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Seveso directive 96/82/EC 
 
 

Deutschland 

VwVwS, Verweis auf Anhang : Wassergefährdungsklasse (WGK) 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach  VwVwS, 
Anhang 4) 

Störfall-Verordnung - 12. BImSchV 

 

: Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-Verordnung) 
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 
  

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 

 

 

Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 
1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. 

Sonstige Angaben : This information of the Safety Data Sheet is based on our current knowledge and is intended to 
describe the product for the purposes of health, safety and environmental requirements only. It 
should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product. 
We are not responsible for the correctness of the information provided and any consequences 
in using it. Please read the SDS carefully before using the product. 

 

 

 Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Aerosol 1 Aerosol, Kategorie 1 

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 2 

Flam. Gas 1 Entzündbare Gase, Kategorie 1 

Press. Gas Gase unter Druck 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

H220 Extrem entzündbares Gas 

H222 Extrem entzündbares Aerosol 

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken 

H315 Verursacht Hautreizungen 

H318 Verursacht schwere Augenschäden 

H319 Verursacht schwere Augenreizung 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 
 

 

 

 
 
SDS EU TURTLEWAX 

 
Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine 
Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden 
 


